
Stadt Eschweiler 
Der Bürgermeister 
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Vorlagen-Nummer 

033/26 
 

Sitzungsvorlage  
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Kenntnisgabe Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und 
Mobilität 

öffentlich 28.01.2026 

 
 
Antrag auf Genehmigung von Anlagen eines Container- und 
Entsorgungsdienstes gem. § 4 bzw. § 16 BImSchG; hier: Herstellung des 
Einvernehmens gem. § 36 BauGB und Abgabe einer Stellungnahme an die 
Bezirksregierung Köln 
 
Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 
 Gesehen    Vorgeprüft 

 
Costantini 

 

Datum: 15.01.2026                       
 

gez. Nowicki gez. Vogelheim   
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Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 
 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 
 

 ja  ja 
 
 

 ja 

 nein 
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 nein 

 Enthaltung 
 
 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
 
Mit Datum vom 17.06.2025 wurde dem Bauordnungsamt der Stadt Eschweiler durch die 
Bezirksregierung Köln, Dezernat 52 als zuständige (genehmigende) Behörde ein Antrag auf 
Erteilung einer Genehmigung gemäß § 16 BImSchG in digitaler Form zugeleitet. Konkret wird die 
wesentliche Änderung einer Anlage für die Lagerung, den Umschlag und die sonstige Behandlun g 
nicht gefährlicher Abfälle sowie zur Lagerung gefährlicher Abfälle in Eschweiler-Hastenrath 
beantragt. Es wurde um die fachliche Beteiligung der relevanten Fachdienststellen und die 
Prüfung sowie Stellungnahme gebeten, ob das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlich en 
Vorschriften entspricht. 
 
Mit Datum vom 21.11.2025 erfolgte aufgrund einer Änderung des Antragsgegenstands eine erneute 
Beteiligung. Diese hatte eine Nachfrage zur planungsrechtlichen Beurteilung des Vorhabens zum 
Inhalt. 
Insgesamt wurden durch die Fachdienststellen keine durchgreifenden Bedenken vorgebracht. Die 
jeweils geforderten Stellungnahmen der Stadt Eschweiler wurden der Bezirksregierung Köln mit 
Schreiben vom 14.08.2025 bzw. 15.12.2025 fristgerecht zugeleitet. 
 
Aufgrund der erforderlichen Prüfzeiten und gegebenen Frist zur Abgabe einer umfassenden 
Stellungnahme sowie der verfügbaren Sitzungstermine in diesem Zeitraum erfolgt die 
entsprechende Vorlage nunmehr nachrangig zur Kenntnisnahme. 
 
Der Umfang der einzelnen Änderungen umfasst folgende Punkte: 
 
 Erhöhung der maximalen Durchsatzkapazität für das Behandeln von nicht gefährlichen Abfällen  
 Erhöhung der Gesamtlagerkapazität für das zeitweilige Lagern von nicht gefährlichen Abfällen  
 Erhöhung der Gesamtlagerkapazität für das zeitweilige Lagern von gefährlichen Abfällen 
 Umschlag von gefährlichen Abfällen 
 Erweiterung des genehmigten Abfallkatalogs um verschiedene Abfallschlüssel 
 
 
Zudem sollen auf der befestigten Hoffläche weitere Lagerboxen für nicht wassergefährdende 
Abfälle eingerichtet werden. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
 
Die Prüfung der bautechnischen Unterlagen bindet personelle Kapazitäten der beteiligten 
Fachdienststellen der Stadt Eschweiler für die Dauer des Verfahrens. 
 
 
 
Anlagen: 
Übersichtspläne 
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